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 Veröffentlicht am 07.04.1987

Index

63/02 Gehaltsgesetz

64/02 Bundeslehrer

Norm

BLVG 1965 §10 Abs3;

GehG 1956 §16;

GehG 1956 §17;

GehG 1956 §61;

Rechtssatz

Bei der Regelung des § 10 Abs 3 BLVG 1965 handelt es sich lediglich um eine "Bewertungsbestimmung", mit welcher

die Möglichkeit gescha:en wurde, Arbeitsleistungen, die in einer nicht unter die Absätze 1 und 2 des § 10 BLVG

fallenden Aufsichtsführung oder Erziehertätigkeit bestehen, in die Lehrverp<ichtung des betre:enden Lehrers

einzurechnen. § 10 Abs 3 BLVG 1965 kann daher unmittelbar "keinesfalls zur Vergütung von Mehrdienstleistungen

herangezogen" werden.
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